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Ihre Meinung ist uns wichtig!  
Die LVR-Geschäftsstelle für Anregungen und Beschwerden erreichen Sie hier:  

E-Mail: anregungen@lvr.de oder beschwerden@lvr.de, Telefon: 0221 809-2255 
 
LVR – Landschaftsverband Rheinland Bankverbindung: 
Dienstgebäude in Köln-Deutz, Landeshaus, Kennedy-Ufer 2 Helaba 
Pakete: Dr.-Simons-Str. 2, 50679 Köln IBAN: DE84 3005 0000 0000 0600 61, BIC: WELADEDDXXX 
LVR im Internet: www.lvr.de Postbank 
USt-IdNr.: DE 122 656 988, Steuer-Nr.: 214/5811/0027 IBAN: DE95 3701 0050 0000 5645 01, BIC: PBNKDEFF370 
 

 

 

 

 

 
 

An die  
Kita-Träger im Rheinland   
 
Nachrichtlich:  
Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege 
Kommunale Spitzenverbände 
 
 

  26.01.2024 
41.20 
 
Frau Kaltenbach 
Tel    0221 809-6742 
Fax   0221 8284-1415 
sabine.kaltenbach@lvr.de 

Rundschreiben Nr. 41/2/2024 
 
Rundschreiben zur pauschalierten Entgeltfortschreibung der Basisleistung I 
für das Jahr 2023 
 
Die Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe sowie die Arbeitsgemein-
schaft der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege des Landes Nordrhein-West-
falen haben eine Vereinbarung zum Pauschalfortschreibungsverfahren der Referenz-
vergütung in der Basisleistung I und den individuellen heilpädagogischen Leistungen 
geschlossen. Der Geltungsbereich der Vereinbarung beginnt am 01.01.2023 und en-
det am 31.12.2023 und wird daher rückwirkend geschlossen.  
In der Vereinbarung werden die Ergebnisse der Tarifrunde mit Wirkung zum 
01.06.2023 (TVöD-kommunal) sowie weitere außertarifliche Kostensteigerungen für 
das Jahr 2023 abgebildet. Die Tarifrunde TVöD-kommunal führt sowohl zu Kostenwir-
kungen im Jahr 2023 als auch im Jahr 2024. Die Kostenwirkungen für das Jahr 2024 
werden kurzfristig in einer noch zu schließenden Vereinbarung umgesetzt werden. 
Grundlage für den Abschluss der Vereinbarung sind die in Kürze vorliegenden Ergeb-
nisse von übergeordneten Verhandlungen zwischen der Arbeitsgemeinschaft der Spit-
zenverbände der Freien Wohlfahrtspflege NRW und den Landschaftsverbänden über 
die anerkannten Kostenwirkungen für alle Bereiche der Eingliederungshilfe in Nord-
rhein-Westfalen.  
 
Die für das Jahr 2023 geeinten Kostenwirkungen setzen sich wie folgt zusammen:  
 
Tarifliche Einmalzahlung (Inflationsausgleich Jul-Dez)    4,54 % 
Sozialversicherungsbeiträge       0,34 % 
Veränderung Midi-Job Regelung      0,10 % 
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Insolvenzgeldumlage       -0,03 % 
Regernationstage [aus dem TvÖD SuE zum 01.07.2022;  
Anwendung erst zum 01.01.2023]       0,98 % 
 
Ergebnis zum 01.01.2023       5,93 % 
 
Die genaue Herleitung der Werte entnehmen Sie bitte der diesem Schreiben beige-
fügten Anlage A. Da es sich beim Inflationsausgleich um eine tarifliche Einmalzahlung 
handelt, ist eine Basiskorrektur zum 01.01.2024 um -4,20 % notwendig. Die Ba-
siskorrektur wird mit den tariflichen Erhöhungen für das Jahr 2024 in Bezug gesetzt 
und   in der Vereinbarung 2024 zum Ausdruck kommen. 
 
In der Vereinbarung 2022 wurden die pauschalisierten Vergütungssätze für die Basis-
leistungen I und für die Individuellen Heilpädagogischen Leistungen für das Kita-Jahr 
2023/2024 unterschiedlich fortgeschrieben. Die Vergütungssätze der Individuellen 
Heilpädagogischen Leistungen wurden für das Kindergartenjahr 23/24 gestaucht, 
während die Vergütung der Basisleistung I idealtypisch (d.h. ab dem Zeitpunkt des in 
Kraft treten der Erhöhung) fortgeschrieben wurde. 
Aus diesem Grund können in der Vereinbarung 2023 nur die Vergütungssätze der 
Basisleistung I fortgeschrieben werden. Die oben aufgeführten Kostenwirkungen wer-
den bei den Individuellen Heilpädagogischen Leistungen erneut über eine Stauchung 
Berücksichtigung finden. Die Stauchung wird mit der noch zu schließenden Vereinba-
rung 2024 umgesetzt. Ab dem Kindergartenjahr 24/25 werden beide Leistungen wie-
der zeitgleich fortgeschrieben. 
 
Die nachzuholenden Zahlungen der bereits entstandenen Kostenwirkungen im Jahr 
2023 werden die Landschaftsverbände zeitnah nachholen.  
 
 
Anlagen: 

- A: Vereinbarung 2023 über ein pauschales Vergütungsverfahren in NRW für 
 Leistungen der Eingliederungshilfe im Bereich der heilpädagogischen  
 Leistungen in Tageseinrichtungen für Kinder nach dem SGB IX 

- B: Tabelle - Werte - Basisleistung I 
 
 
Die Direktorin des     
Landschaftsverbandes Rheinland    
In Vertretung  
gez. 
 
Knut Dannat  
LVR-Dezernent Kinder, Jugend und Familie 


